
Paradewagenhandbuch

Meine lieben Paradewagenteilnehmer, wie jedes Jahr geht die Hanfparade mit zahlreichen Menschen und 
Paradewagen auf die Straße um auf das Thema Hanf aufmerksam zu machen. Doch nicht jeder weiß wie 
so etwas bei uns von statten geht und deshalb geben wir euch in unserem Hanfparadewagen Handbuch 
eine Übersicht auf was ihr im Vorfeld und während der Parade achten müsst.

Die Hanfparade wünscht euch viel Spaß auf der Hanfparade.

Jedes Jahr wird ein ständiger Kontakt zum Orgateam der Hanfparade eingerichtet. Melde dich kurzfristig 
per eMail an paradewagen@hanfparade.de oder über unser Online-Kontaktformular!

Ich möchte mit einem eigenen Paradewagen an der 
Hanfparade teilnehmen, unter welchen Vorraussetzungen 
kann ich mich anmelden ?

Die bunt und politisch geschmückten Paradewagen sind ein kaum zu unterschätzendes, tragendes Element
jeder Hanfparade. Sie werden von Legalisierungsaktiven, Szenefirmen, Clubs, Labels, Parteien oder 
Partyveranstaltern ins Rennen geschickt und tragen wesentlich zum Gelingen von Deutschlands größter 
Pro-Cannabis Demo bei.

mailto:paradewagen@hanfparade.de


Folgende Punkte sind dringend zu beachten:

Maßnahmen zur Pandemie
Je nach Situationslage werden wir Maßnahmen zur Hygiene durchführen und kontrollieren. Die 
Hanfparade veröffentlicht dazu ein gesondertes Hygienekonzept. Insbesondere sind dies:

• Alle Mitmachende am Paradewagen müssen im Vorfeld Namentlich und Kontaktverfügbar 

bekannt sein, um ggf. Ansteckungsketten nachverfolgen zu können.

• Abstand einhalten zwischen Personen, Mund-Nase-Schutz

• Beschilderung am Paradewagen

Teilnahmeberechtigung für Fahrzeuge
Das Fahrzeug muss mit der Demonstration im Zusammenhang stehen und die Ziele und Forderungen der 
Demo unterstützen. 70% der Bannerfläche sollen für politische Botschaften/Forderungen benutzt werden. 
Das Motto und/oder eine politische Forderung zur Hanfparade muss groß am oberen Bereich des 
Fahrzeugs angebracht werden. Dabei kann es durchaus auch mit in das Design integriert werden, sollte 
aber immer das erste sein, was ins Auge sticht.

Werbung und Werbematerial
Das Fahrzeug darf keinen gewerblichen Charakter (z.B. Verkauf von Waren oder Getränken) haben. Es ist
gestattet, am Fahrzeug eigene Werbung und/oder Werbung von Sponsoren anzubringen. Die Fläche 
hierfür darf jedoch nicht mehr als 30% der sichtbaren Gesamtfläche betragen. Sollten die 30% 
überschritten sein, muss die entsprechende Werbung entfernt werden oder der Wagen darf nicht starten.

Fahrzeugumlage
Die Teilnahme mit einem Fahrzeug ist – außer für Selbsthilfegruppen – kostenpflichtig. Die Höhe der 
Fahrzeugumlage, die zur Deckung der Kosten für GEMA, Funkgeräte und anderes mehr dient, ist 
abhängig von der Kategorie und der Fahrzeugart. Die Fahrzeugumlage deckt nur die Gemeinkosten der 
Parade ab. Die Kosten für das Fahrzeug selbst (z.B. Fahrzeugmiete, Benzin, Deko, Soundsysteme, Strom,
Fahrer, Wagenordner, etc.) trägt jede/r Teilnehmer/in selbst. Die Fahrzeugumlage gilt pro Fahrzeug und 
wird gesondert in Rechnung gestellt. Die Rechnung muss vor der dem Tag der Hanfparade bezahlt sein, 
ansonsten ist eine Teilnahme nicht möglich.

Bei Organisationen und Unternehmen aus Deutschland sind alle Preise zzgl. 19 % MwSt..

Unsere Preise sind verhandelbar und wir sind offen für Werbekooperationen. Wir stehen bei Anregungen 
und Fragen gerne zur Seite.



Musikanlagen und GEMA
Für Fahrzeuge mit Musikanlage gilt: Die maximale Lautstärkeabstrahlung der Musikanlage darf 85 dB 
nicht überschreiten.

Die Hanfparade entrichtet für die Wagen GEMA-Gebühren. Damit diese Gebühren auch den richtigen 
Künstler/innen und Komponist/innen, die auf Eurem Wagen gespielt werden, zukommen können, ist das 
Ausfüllen eines sogenannten Musikfolgebogen notwendig. Vorlagen für solche Musikfolgebögen sind 
auf der Website der GEMA (www.gema.de) erhältlich und können ausgefüllt unter Angabe des 
Veranstaltungsnamens direkt an die GEMA Bezirksdirektion Berlin geschickt werden. Es besteht kein 
Zwang diese Listen auszufüllen, aber sie kommen den jeweiligen Künstler/innen zu gute.

Grundsätzliche Voraussetzungen für die teilnehmenden 
Fahrzeuge

→ Für alle teilnehmenden Fahrzeuge ist im Zweifelsfall vor Ort die gültige Hauptuntersuchung 
und Sicherheitsprüfung nachzuweisen. Dies kann entweder über die Plaketten oder über die 
Prüfberichte erfolgen. Fahrzeuge ohne den Nachweis dürfen nicht teilnehmen. Dieses Dokument erhaltet 
ihr von der Autovermietung, sollte es es sich um ein Leihwagen handeln. Bei einem Privatfahrzeug gelten
die gleichen Bestimmungen. Das Dokument sollte am besten nicht Älter als 6 Monate sein. Das dient zu 
eurer eigenen Sicherheit.

→ Jeder Wagen muss eine hauptverantwortliche Person als Wagenleiter/in bestimmen. Er/Sie erhält
vom Veranstalter die Telefonnummer und muss aber darüber hinaus auch Telefonisch erreichbar sein. 
Der/Die Wagenleiter/in ist verantwortlich für die Sicherheit des gesamten Wagens und der Bereiche
rund um den Wagen herum, ist Ansprechpartner/in für den Veranstalter und muss bei auftretenden 
Problemen umgehend die Demoleitung per Telefon benachrichtigen oder einen zuständigen 
Bereichsordner des Veranstalters informieren. Bitte bei der Wagenanmeldung unbedingt den Namen 
dieser Person und die Handy-Rufnummer eintragen. 

→ Eine Rundumsicht des Fahrzeugs vor der Teilnahme ist verpflichtend, da es sonst einen Verstoß 
gegen die StVO darstellt, wenn ein defektes Fahrzeug im öffentlichen Raum geführt wird.

→ Das Fahrzeug muss während der Demo durch ausreichend eigene Fahrzeugordner/innen ständig
gesichert sein. Vorgeschrieben ist, dass das Fahrzeug im Frontbereich und beidseitig an jeder Achse 
durch Ordner/innen gesichert wird. Ein umlaufendes Seil (20mm dick) muss so lang sein, dass ein 
Sicherheitsabstand von 1 m zwischen Seil und Fahrzeug hergestellt werden kann.

→ Die Fahrzeugordner/innen und Wagenleiter/innen müssen volljährig sein und eine weiße 
Armbinde mit der Bezeichnung „Ordner“ tragen. Ordner/innen sind zuverlässige Leute, die bis zum 
Endpunkt nüchtern bleiben, neben dem Wagen herlaufen und eigenverantwortlich darauf achten, dass 
niemand unter die Räder kommt, wenn der Wagen sich bewegt.

→ Für die Wagenleiter/innen, Fahrzeugordner/innen und Fahrer/innen besteht ein prinzipielles 
Alkohol- und Drogenverbot – das heißt, sie müssen nüchtern sein. Auch am Tag der Hanfparade 
gibt es keine Ausnahmen für (Cannabis-) PatientInnen.

→ Generell dürfen auf der Ladefläche der Wagen maximal vier bis fünf Personen sein, allerdings nur 
sogenanntes Bedienpersonal wie DJs, Techniker oder ähnliches.



→ Tanzen auf den Wagen oder der Pritsche ist generell nicht erlaubt, außer der Wagen hat 
entsprechend abgesicherte Aufbauten und wurde durch eine Sicherheitsprüfung durch den TÜV oder 
DEKRA für die Veranstaltung zugelassen. Die Kosten für eine entsprechende Zulassung sind von den 
Wagenmachern zu bezahlen.

→ Alle Sonderfahrzeuge wie Panzer, Kräne … ab 40t müssen am Tag der Hanfparade von der 
Dekra/TÜV durch einen technischen Sachverständigen abgenommen werden. Der Sachverständige 
kostet seine Bearbeitungsgebühr, die bei etwa 100 € liegt. Der Sachverständige kann durch die 
Hanfparade in Auftrag und auf Rechnung des Wagenbetreibers bestellt werden.

Technische Voraussetzungen für Musikwagen (Lautis)
• Fahrzeuge müssen mit rutschfesten und sicheren Stehflächen, Haltevorrichtungen, Geländern 

sowie Ein- und Ausstiegen (kleine Treppe hinten am Fahrzeug) ausgerüstet sein. Das Geländer 
respektive die Brüstung muss einen massiven Handlauf in 1 m Höhe, eine Knieleiste in halber 
Geländerhöhe und ein Fußleiste von mindestens 5 cm Höhe haben.

• Rampenkanten müssen mit Schaumstoff (erhältlich im Baumarkt als Heizungsrohrdämmung) 

versehen werden, um Verletzungen an Beinen und Hüfte zu verhindern.

• Tonanlagen, insbesondere Lautsprecher, sind gegen ein Verrutschen und Kippen zu sichern. Die 

Lautsprecher dürfen nicht seitlich Richtung Wohnhäuser abstrahlen, sondern nur nach vorne oder 
vorzugsweise nach hinten. Sitzbänke, Tische und sonstige Aufbauten müssen mit dem Fahrzeug 
fest verbunden sein.

• Aufbauten und Dekorationen dürfen das Sichtfeld des Fahrers/der Fahrerin nicht beeinträchtigen, 

dies gilt auch für die Rückspiegel.

• Fahrzeuge mit Aufbauten und Dekorationen müssen einen Feuerlöscher (ABC Pulverlöscher mit 

mindestens 6 kg Füllmenge) mitführen, bei Ladeflächen mit mehr als 15 Quadratmeter sind zwei 
derartige Feuerlöscher mitzuführen.

• Grundsätzlich gilt auf der Hanfparade der Arbeitsschutz – die Polizei prüft die Sicherheit der 

Aufbauten und Dekorationen sowie den allgemeinen Arbeitsschutz der Aufbauer / Dekorateure 
vor Ort.

Aufstellung der Fahrzeuge – Ort und Zeit
• Die Fahrzeuge (Musikwagen, Lautis) werden gemäß Nummerierung an der Spandauer Straße vor 

dem Umzug aufgestellt und können dort dekoriert werden.

• Während des Dekorierens der Musikwagen prüft die Polizei die Identität und Fahrerlaubnisse der 

Fahrer/innen, die Identität der Wagenverantwortlichen sowie die Zulassungspapiere der 
Fahrzeuge. Zudem prüft die Polizei die Sicherheit der Wagen, Aufbauten und Dekorationen.

Weitere Informationen zu der genauen Aufstellung und dem Zeitplan folgen kurzfristig und können 
sich ggf. am Tag der Veranstaltung ändern!



Helfer
• Fahrer (nüchtern, mit Führerschein)

• Order (nüchtern, je zwei pro Achse + einen vor dem Fahrzeug)

• Ordnerarmbinden (erhältlich z.B. bei Sportscheck und Ebay)

• Seile, 20mm Durchmesser (links und rechts getrennte Seile) entsprechend der Fahrzeuglänge

• Getränke (insb. Wasser ohne Kohlensäure) je Ordner und Stunde 0,5 Liter

• Auf-/Abbauhelfer (optional)

• Ablaufplan machen & überreichen

• DJs, Musiker, RednerInnen

Dekoration
• Banner mit politischen Botschaften

• Abstehende Ecken müssen gepolstert werden (zb. Ladeklappen mit Schaumstoff-Isolierung für 

Rohre)

• Gewebeklebeband (Gaffer) und Isolierband (für Kabel)

• Kabelbinder (groß und klein)

• Dekomaterial/Wagenschmuck

• Edding (schwarz)

Strom
• Generator mit Ersatzkanister und Spanngurten (1-2)

• Auspuff/Abluft und Erdungskabel für den Generator

• getrenntes Befestigungsmaterial für Generator und Ersatzkanister

• Lappen, Baumwolle (zum Abwischen des Generators)

• Feuerlöscher (Pulver 3kg)

• Kabeltrommel 20m

• Steckdosenleiste/Mehrfachsteckdose



Programm
• PA (Verstärker, Boxen und Kabel) sowie Spanngurte (pro Box zwei)

• DJ-Tisch/Bütec

• Eingabegeräte wie CD-Player, Plattenspieler, Laptop, MP3-Player

• Mixer/Mischpult

• Chinchkabel, "3,5mm Klinke auf Chinch"-Kabel

• Abdeckfolie für Technik (falls es Regen gibt)

• Licht (optional)

• Nebelmaschine (optional)

• Mikrophon und Mikrophonständer (optional)

• Werbematerialien/Flyer 

• Aufnahmegerät (z.B. Handy, Fieldrecorder, Dat, Minidisk) (optional)

Wagennummern
• Bei der Ankunft mit eurem Paradewagen bekommt ihr eine Kurzeinweisung und eure Nummer.

• Die Wagen Nummern sind gut sichtbar am Paradefahrzeug anzubringen

• Eine an die Innenseite der Frontscheibe und  eine gut sichtbar am hinteren Teil des Fahrzeugs



Ablaufinformationen Paradewagen 

Im Folgenden findest du eine hoffentlich alle Fragen beantwortende Sammlung an Infos rund um den 
Betrieb eines Paradewagens auf der Hanfparade.

1. Aufrüstung/Startkundgebung

Wir starten 2021 um 12h am Alexanderplatz, Neptunbrunnen. Wenn ihr das Gelände befahren wollt, tut 
das über die „Karl Liebknecht Straße“.

An der Karl Liebknecht Straße wird ein Helfer stehen und euch in Empfang nehmen.

Die Polizei wird (spätestens ab 12 Uhr) die Fahrzeuge auf ihre Verkehrssicherheit prüfen. Sollte es 
dabei oder bei der Dekoration der Wagen kleinere Probleme geben, steht euch die Paradewagen-Orga 
gerne zur Seite. 
Im Konfliktfall nicht mit der Polizei streiten, sondern Luzy hinzuziehen. In den Vorjahren waren die 
Beamten aber halbwegs kompromissbereit.

Die Zeit ab 10 Uhr werden wir außerdem nutzen, um die finale Reihenfolge im Demozug zu klären, die 
ausstehende Startgebühren zu kassieren und zu prüfen, ob ihr genügend OrdnerInnen habt.



Da der Punkt Ordner im letzten Jahr Probleme gemacht hat, sei hiermit darauf hingewiesen, dass eure 
Fahrzeuge spätestens ab 15:00 Uhr abfahrbereit sein müssen. Das heißt OrdnerInnen, FahrerIn usw. 
halten sich in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs auf, so dass man jederzeit losfahren kann!

2. Abfahrt
Gegen 15:30 Uhr wird sich der Demozug über die Spandauerstr In Bewegung setzen. Wir sortieren dabei
die Fahrzeuge nach dem Prinzip „jedeR weiß, hinter wem sie/er fahren muss“. Bitte bemüht euch die 
von der Versammlungsleitung angesagten Abstände einzuhalten. 
Im Zweifel müssen eure OrdnerInnen bereit sein, auch mal laut zu werden ;)

3. Schlusskundgebung

Am der Ecke Spandauer Straße und Karl-Liebknecht-Str. trennen wir die Fahrzeuge. 

Die Wagen für Standort B biegen links ab. Hierhin fahren jene, die ihren Paradewagen nicht bis 22 
Uhr betreiben.
Sie fahren entsprechend der Anweisungen von Luzy/Lotar vor Ort ein paar Meter in die
Karl-Liebknecht-Straße ein. Dort können eure Wagen am Fahrbahnrand (auf der Seite der Marienkirche) 
abgestellt werden.
Wer mag kann dann an Ort und Stelle bis zum Ende der Hanfparade bleiben.

Wer abrüstet, sollte danach nicht mehr „aufrüsten“. Mit der Polizei ist vereinbart, dass ihr euch dabei 
Zeit lassen könnt, es soll aber sichergestellt sein, „dass die Fahrzeuge tatsächlich abgerüstet werden“.

Es ist aber auch jederzeit möglich das Gelände Richtung Memhardstr./Alexanderstraße zu verlassen.



Die Wagen für Standort A biegen rechts ab und werden von Luzy oder Lotar auf den vorgesehenen 
Parkpositionen für die Schlusskundgebung eingewiesen.

Die Hanfparade endet gegen 22 Uhr, weshalb wir die WagenbetreiberInnen bitten, spätestens gegen 21:50
Uhr die Musik am Wagen aus zu schalten, so dass möglichst alle dann verbliebenen TeilnehmerInnen die 
Schlussansprache auf der Hauptbühne und das Ende der Veranstaltung mitkriegen.

Abrüsten könnt ihr eure Fahrzeuge dann an Ort und Stelle, jedoch bis spätestens 24 Uhr.

Wie in den Vorjahren ist ein Verkauf von Waren (Getränken, Shirts etc.) während der gesamten 
Hanfparade nicht gestattet. Wird die Polizei auf solche Vorgänge aufmerksam, wird sie Luzy 
informieren und die muss dann mit euch böse werden… Aber das will bestimmt niemand ;)
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